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uSs  TUC der Zugehörıigkeıt und nıcht
der Abgrenzung

Zur Dıskussion das deutsche Eiınbürgerungsrecht
Die große Z ahl der In Deutschland geborenen Kinder ausländischer Eltern, die muit der
£unahme fremdenfeindlicher (Gewalttaten In die Dehatte geratenen Defizite der Integration
ausländıischer Miıtbürger, der eıiıben hohe Zuwanderungsdruck und die fortschreitende
wirtschaftliche un politische ereinigung Europas en In der Bundesrepubli die
Diskussion das Einbürgerungsrecht un dessen Praxıs WIE das Für un er
mehrfacher Staatsangehörigkeit Neu entfacht. Der Konstanzer Professor für Öffentliches
eCc. und Völkerrec. Kay Hailbronner, erläutert die Problemstellung und yrklärt die Ver-

schiedenen Reformentwürfe.
In der Bundesrepublı Deutschlan en derzeıt zırka sechs Z anderen In dem relatıv geringen Interesse der ausländıt-
Mıllıonen Ausländer Davon wohnen e1in Vıertel schon länger schen Bevölkerung Erwerb der deutschen Staatsan-
als ahre, 44 Prozent mehr als IS Tre und Prozent gehörıigkeıt. ber dıe CGründe afür, daß wen1g Ausländer,
mehr als 10 re 1m Bundesgebiıet. Von den 5,24 Miıllıonen dıie sıch dıe Eınbürgerungsvoraussetzungen CN  en, einen
Ausländern, dıe 1m Te 1990 ın den alten Bundesländern Eınbürgerungsantrag stellen., bestehen unterschiedliche AT
ebten, bereıts 21 Prozent In Deutschlan geboren. Be1l fassungen. Weıtgehend Eınigkeıt esteht jedoch über dıe Not-
den unter 18Jährıgen beträgt diese Quote 65 Prozent, das wendiıgkeıt eiıner erleichterten Eınbürgerung der dauerhaft 1mM
el ZWe1 VO dre1 Kındern ausländıscher Eltern betrachten Bundesgebiet eDenden Ausländer Eın Daueraufenthalt VO

Deutschlan aufgrun: iıhrer Geburt als iıhr Heımatland Eınwanderern über (sJenerationen hınweg ohne Erwerb der
DIe Statıstik ze1gt, daß VO den Ausländern, dıe dıe Mındest- Staatsangehörıigkeıt ırd als gleichbedeutend mıt einer dau-
voraussetzungen nach dem Reichs- und Staatsangehörigkeıts- ernden rec  1ıcChen Ausgrenzung der Eınwanderer angesehen.
DESECIZ VO 1913 (Ru CH  en, 11UT ein sehr geringer Pro- 1ıne „Optıion auf Kınbürgerung‘“ für dıe 1m Inland geborenen
zentsatz eingebürgert worden ist Von 1974 bıs 1987 sınd Jähr- oder aufgewachsenen Ausländer wırd er se1ıt langem als
lıch 1UT eiwa ZzWOIlT- DIS vierzehntausend Ausländer aufgrun wesentlıcher Bestandte1 eiıner Integrationspolitik gefordert.
vOoONn Ermessensentscheidungen, ZWOÖIT- bIs (ünfundzwanzıgtau- Hıervon geht auch das Ausländerneuregelungsgesetz VOsend Ausländer aufgrun VO  — Rechtsansprüchen (insbesonde-

deutschstämmige Aussiedler eingebürgert worden. Die 1990 AaUS [)Das Zael, dıe Eiınbürgerung der Ausländer. dıe
sıch schon ange 1mM Bundesgebiet autfhalten und den 1m Bun-Zahl der Eınbürgerungen VO  — dauerhaft 1m Bundesgebıet le- desgebiet geborenen oder aufgewachsenen Ausländernbenden ausländıschen Arbeıtnehmern und ihren Famılıenan- sentlıch erleichtern, solle Gewährung eiInes Rechtsan-gehörıgen 1eg er erheblich unftier derjenıgen vergleıc  a- pruchs erreıicht werden, der daran geknüpft ist, daß An-

ON europäılscher Nachbarländer und außereuropäilscher Staa-
ten mıt einem erheblıchen ausländıschen Bevölkerungsanteıl. tragsteller ihre biısherige Staatsangehörigkeıt aufgeben. In der

Begründung des Regierungsentwurfs wıird darauf hıngewle-ufgrun: der Eiınbürgerungserleichterungen der SS 85 {it. des
Ausländergesetzes AuslG) 1990 1st ZW al eıne erheblıche Zl SCIL, dalß dıe Vermeidung Vo  x Mehrstaatigkeit auch eın interna-

tiıonal beachteter (Grundsatz sel, welcher INn dem Europarats-nahme der Eınbürgerungen verzeıchnen. Insgesamt kann übereinkommen über dıe Verringerung der Mehrstaatıigkeıtjedoch davon du  CM werden, daß nach W1IEe VOTI dıe Zahl
VO 6.5 1963 selinen USUATUC 1N! Das Festhalten derder Eınbürgerungen 1ın Deutschlan 1M Vergleıch ZUT esteu- bısherigen Staatsangehörigkeıt SO aber eiıner Eiınbürgerungropäischen Eınbürgerungspraxıs vergleichsweıse nıedrig ist. dann nıcht entgegenstehen, WENN der Heımatstaat dıe Entlas-
SUunNng genere oder W1  Urlıc verweigere Ooder das Aussche1-

Vorschläge für eine Neuregelung den AUSs der bısherigen Staatsangehörigkeıit AdUus anderen
(GGründen nıcht möglıch sSe1
Auf Antrag zahlreıiıcher Bundesländer hat der Bundesrat ın e1-

DIie Gründe für dıe 1mM internationalen und europäılischen MaXl3- HCT Entschlıießung VO IS 1997 dıe Bundesreglerung aufge-
stabh nıedrigen Kınbürgerungszahlen ıIn der Bundesrepublık fordert, einen Gesetzentwurt ZUT Novellierung des Staatsan-
Deutschland legen ZA0N eınen ın der Theorıe und Praxıs des gehörıgkeıtsrechts vorzulegen und el olgende Forderun-
deutschen Eınbürgerungsrechts geregelt 1m Reichs- und SCH berücksıichtigen:
Staatsangehörigkeitsgesetz VO  S 1913 und den SS und Schaffung eInes Tatbestandes, der den Erwerb der
RuStAG CTSANSCHNCH EKınbürgerungsrichtlinien VO 1977 deutschen Staatsangehörigkeıt Wre Geburt 1mM Inland für in
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zweıter (GGeneratıon hıer geborene Ausländerinnen und Aus- Gesellschaft geschlossen werden kann. In en Fällen soll dıe
änder vorsieht und ihnen bZzw ıhren Eltern eın Usschla- Aufgabe der bısherigen Staatsangehörigkeıt nıcht mehr VCI-

gungsrecht einräumt. ang werden können. Die bısher geltenden Voraussetzungen,
Schaffung VO Eınbürgerungsvorschrıiften mıt klaren DSC- Integration ın dıe deutschen Lebensverhältnisse, Fähigkeıit

setzlıchen Voraussetzungen unter Eiınengung der bısherıgen ZUT Bestreıtung des Lebensunterhalts, strafrechtliche nbe-
Ermessensspielräume. scholtenheıt, Aufgabe der bısherıgen Staatsangehörıigkeıt SOl-

Erweıterung der Möglıchkeıten, be1l der Eınbürgerung dıe len künftıg 1U noch In den wenıgen verbleibenden Fällen VO

bısherige Staatsangehörigkeit beızubehalten Ermessenseinbürgerungen eine eingeschränkte Bedeutung
enaltenDer VO der Beauftragten der Bundesregjerung für dıe elan-

DC der Ausländer, Cornelia Schmalz-Jacobsen, AD 1993 Eitwas zurückhaltender ist In diıesem Punkt der Entwurf der
PD-Fraktion FEınen Rechtsanspruch sollen DA einen mMI1n-vorgelegte Gesetzentwurt sıcht über diıese Empfehlungen hın-

ausgehend e1n wesentlıich verändertes Staatsangehörigkeıts- derJährıge Ausländer erhalten, WENN eın Elternteıil eın gES1-
chertes Aufenthaltsrecht besıtzt und das ınd mıt diıesem BI-recht VOIN das auf einer Kombıinatıon VO Erwerb der deut- ternteıl se1t mındestens fünf Jahren 1m Bundesgebıet ebt undschen Staatsangehörigkeıit WE Abstammung, Erwerb Ta der Ausländer nıcht eıner Straftat verurteiılt worden istGeburt 1mM Inland (Territorialıtätsprinzip) und ınbürge- Andere Ausländer sSınd nach einem mındestens achtjährıgenrungsansprüchen Tfür diejenigen Ausländer, dıe sıch se1t änge-

KB eı1t 1mM Bundesgebiet aufhalten, beruht In dıe leiche rechtmäßigen Aufenthalt 1m Bundesgebiet und be1l NachweiIs
der Fähigkeıt ZUT Bestreıtung des Lebensunterhalts und strafi-ıchtung zielt der VO der SPD-Bundestagsfraktion

(0).3. 1993 vorgelegte Gesetzentwurf ZAUE „Erleichterung der rec  iıcher Unbescholtenhe1 einzubürgern. Für dıe Ehegat-
ten Deutscher wiıird verlangt, daß dıe enelıche Lebensgemeın-Eınbürgerung und Hınnahme der Mehrstaatliıchkeit  D schaft se1t mındestens WEeI1 Jahren besteht und dıe Ehegattenel Entwürfe sehen VOlI, daß bestimmten Vorausset- se1t mındestens dre1ı Jahren ihren rechtmäßıgen Aufenthalt 1m

ZUNSCH en ınd ausländıscher Eltern MNO Geburt 1mM Inland Bundesgebiet en SOWIE ZUI Bestreitung iıhres Lebensunter-dıe deutsche Staatsangehörıigkeıt erwerben soll Der Entwurt
der Bundesbeauftragten knüpft den Iwer den Besıtz e1- In der Lage Sınd und nıcht strafrechtlıch verurteiılt WOI-

den SINd. uch nach dem PD-Entwurf wırd grundsätzlıch dıe
11CS gesicherten Aufenthaltsrechts Urc zumındest eın El-
ternteıl und den gewÖöhnlıchen Aufenthalt beılder Elternteile Aufgabe der bısherigen Staatsangehörigkeıt nıcht mehr VCI-

ang und WAar weder be1l der Ermessenseinbürgerung noch1m Inland er Tod des anderen Ehegatten). Der SPD-Ent- be1l der Anspruchsembürgerung.wurf verlangt dagegen dıe Geburt eines Elternteıils 1mM Inland
und den Besıtz eInes gesicherten Aufenthaltsrechts Z eıt-
pun der Geburt des Kındes Im der Mehrstaatigkeıt
soll eın Ausschlagungsrecht des gesetzlichen Vertreters VOCI-

Das geltende Eiınbürgerungsrecht
hindern, daß den ıllen der Eltern das iInd dıe deut-
sche Staatsangehörigkeıit erwirbt. S S RuStAG 1mM Gegensatz dem in S 9 geregelten
ach bısher1gem ec erwerben nıchteheliche Kınder eines Kechtsanspruch auf Eınbürgerung für mıt Deutschen verhe!1l-
deutschen Vaters anders als dıe Kınder eıner deutschen ratete Ausländer nıcht VOTAUS, daß Antragsteller hre iısher1-
Multter nıcht schon mıt der Geburt dıe deutsche Staatsan- SC Staatsangehörigkeıt verlıeren oder aufgeben. Allerdings
gehörıgkeıt. Diese Dıfferenzierung soll nach beıden Entwür- steht dıe Eınbürgerung nach S S RuStAG 1n osrundsätzlıch
fen adurch beseıltigt werden, daß kKünftıg 1L11UT noch darauf ab- weıtem Ermessen der Behörde. Be1l der usübung ıhres KEr-
gestellt wırd, ob eın Elternteil 1mM Besıtz der deutschen Staats- INESSCIIS muß sıch dıe Behörde davon leıten lassen, ob dıe Eın-
angehörıigkeıt 1st. bürgerung 1m staatlıchen Interesse erwünscht ist Oder nıcht
Neue Rechtsansprüche auf Eınbürgerung sıeht der Entwurt ufgrun der Eınbürgerungsrichtlinien VO 15 97 kom-
der Bundesbeauftragten für olgende Personengruppen VO  z INCIN Ausnahmen VO Erfordernis der Aufgabe der bisher1-
dauerhaft ın Deutschlan ebende Ausländer nach achtjJährı- SCH Staatsangehörigkeıt 11UT 1n Betracht, WECNN vorrangıge (Je-
SC Aufenthalt: Asylberechtigte nach fünfjährıgem Aufent- sıchtspunkte erfordern, daß das rechtspolıtische rdnungs-
halt; Ehegatten VO  z Deutschen, sofern der ausländısche Ehe- PTINZID, Mehrstaatıigkeıt vermeıden, zurücktritt und dıe

sıch entweder se1t tfünf Jahren rechtmäßıg 1mM Inland aufl- Versagung der Eınbürgerung eiıne unzumutbare arte dar-
hält oder ails Ehe dre1ı Tre 1mM Inland besteht; 1m Ausland tellen würde.
geborene ausländiıische Kınder, sofern en Elternteil e1n gESI1- DIe Rechtsprechung hat 1ImM Rahmen der Ermessensentschei-chertes Aufenthaltsrecht und el Elternteile ihren gewÖhn-
lıchen Aufenthalt 1Im Bundesgebıiet en dung nach RuStAG er eiıne Eınbürgerung e1De-

haltung der bısherıgen Staatsangehörigkeit 1mM Rahmen eıner
Im Gegensatz Z biısher geltenden ec werden keine - Ermessensentscheidung nach RuStAG dann fÜr zulässıg
sätzlıchen Integrationsvoraussetzungen aufgestellt. Der Pn erklärt, WENN 1mM Eınzelfall den für die Eınbürgerung SPITC-
wurt geht davon AaUS, daß regelmäßıg AUSs dem gesicherten henden Umständen eın olches Gewicht zukommt, daß sıch
Aufenthaltsrecht bereıts auft 1Ne Integration In dıe deutsche dıe Behörde auch Inkaufnahme eiıner Doppelstaatsan-
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des Wehrdienstes abhängıg macht und WENN der Ausländergehörigkeıt für eiıne Eınbürgerung entscheıden dart. Dıiese
Voraussetzungen sSınd insbesondere dann rfüllt, WENN CS den überwıegenden Teıl seiner Schulbildung ın deutschen
dem Einbürgerungsbewerber verwehrt wırd, se1inNne bısherige chulen erhalten hat und 1m Bundesgebiet ın deutsche Le-

Staatsangehörigkeıt aufzugeben oder eıne Entlassung AUS der bensverhältnisse und In das wehrpfhichtige el hineinge-
Staatsangehörigkeıt VO unzumutbaren Bedingungen an- wachsen ist (vgl us
91g emacht WITrd. ıne Eınbürgerung kommt ferner ın Be- TOLZ des 1mM Einbürgerungsrecht geltenden (Grundsatzes der
tracht, WENN abweıchend VO Regelfall hinreichende (jründe Vermeıdung der Mehrstaatigkeıt ermöglıcht auch das deut-

sche Staatsangehörigkeıitsrecht in zahlreıiıchen Fallkonstella-für dıe Beıbehaltung der bısherıgen Staatsangehörigkeıt SPIC-
chen oder eın Ööffentliches Interesse dıe Eınbürgerung tionen dıe Entstehung VO  —_ Doppelstaatigkeıt. uch das deut-
oder Inkaufnahme VO  — Doppelstaatsangehörigkeıt angeze1gt sche Staatsangehörıigkeıtsrecht nımmt beım gesetzlıchen En
erscheinen äßt werb der deutschen Staatsangehörigkeıt keıne Rücksicht auf

eine nach anderen Rechtsordnungen erworbene aatsan-
Von größerer praktıscher Bedeutung als Quelle Vo  - Doppel-
staatigkeit sSınd jedoch Rechtsansprüche auf Erwerb der deut- gehörigkeıt. Miıt der staatsangehörigkeıtsrechtlichen Gleich-

stellung VO Mann und Tau erwerben er helıch gebore-schen Staatsangehörigkeıt, ohne da der Gesetzgeber den Kınder gemischtnationaler Ehen neben der deutschen häu-
Verlust oder dıe Aufgabe der bısherigen Staatsangehörıigkeıt 1g eiıne ausländısche Staatsangehörigkeıt. Darüber hınaus ist
ZAUüB Voraussetzung emacht hätte Hıerbel kommen ZU e1- für den Erwerb Ba Abstammung VO  S einem deutschen EI-
NEeCN dıe Ansprüche hemals polıtisch verfolgter früherer deut- ternteiıl RuStAG) unerheblıch, ob zugle1ic al 1US solı
scher Staatsangehörıiger auf Wiıedererlangung der deutschen be1l Geburt auf remdem Terrıiıtorıum eıne ausländısche Staats-
Staatsangehörigkeıt In Betracht (Art 116 ADs GG); ZU

anderen dıe zahlenmäßıg bedeutsame Gruppe deutscher angehörıgkeıt erworben wIıird.

Volkszugehörıiger nach Art 116 Abs des Grundgesetzes
GG) denen nach des (Gesetzes ZUT egelung VO Fra- Völkerrechtliche Aspekte der Mehrstaatigkeit
SCH der Staatsangehörıigkeıt eın Rechtsanspruc auft Eınbür-
SCTUNS verlıehen worden ist Eın ogroßer Teıl der auf diıese Die Gewährung doppelter Oder mehrfacher Staatsangehörı1g-Welse eingebürgerten deutschstämmıgen Aussıedler behält keıt ist TE das allgemeine Völkerrec. nıcht verboten. / war
auf diıese Weılse dıe Staatsangehörigkeıt se1Nes bısherıgen He1-
matstaates be1l und o1bt S1e nach den Staatsangehörigkeıitsge- hat CS In der Staatenpraxı1s immer wıeder Versuche egeben,

dıe Regeln über dıe Verleihung der Staatsangehörıigkeıt In
setzen der Herkunftsländer se1ıne Kınder weıter. dem Sınne koordinıieren, daß eiıne Person ausschlıießlich e1-
Das Ausländerneuregelungsgesetz baut auf dıesen Trund- Staatsangehörıigkeıt besıtzen kann. Der Grundsatz „Alle
satzen auf. 85 us ewährt Jjungen Ausländern, dıe einen Personen en das ec auf eıne Staatsangehörıigkeıt, aber
wesentlıchen Teıl iıhrer Schulzeıit 1mM Bundesgebiet verbracht 11UT 1ne eINZIgE Staatsangehörıigkeıt” ist VO Berichterstatter
aben, eınen Einbürgerungsanspruch sofern dıe ıIn S 85 der International Law ( OommLSssıiOnNn noch 1im Jahr 1954 als
Zl 14 us n. E genannten Voraussetzungen rfüllt Grundprinzıp für dıe Beratungen der IL über dıe Vermel-
SIn Fın gleichartiger Eınbürgerungsanspruch ist In S SO dung der Mehrstaatigkeit Hınweils auf zahlreiche völ-
us n. F TÜr Ausländer vorgesehen, dıe se1lt 15 Jahren kerrechtliıch erträge, Entschlıeßungen und Konferenzen
rechtmäßig iıhren gewÖhnlıchen Aufenthalt 1m Bundesgebiet genannt worden. ugleic WaT aber auch innerhalb der ILC
en In beıden Fällen ist gesetzliche V oraussetzung, daß unbestrıtten, dalß nach geltendem Völkerrec dıe Entstehung
Ausländer hre bısherige Staatsangehörigkeıt aufgeben oder mehrfacher Staatsangehörigkeıt aufgrun unterschiedlicher
verheren. Von diesen Voraussetzungen ırd nach us staatsangehörıigkeıtsrechtlicher Anknüpfungen, WE auch als
UTr abgesehen, WENN der Ausländer se1ıne bısherıge Staatsan- rechtspolıtisch unerwünscht anzusehen Ist, doch als ın der
gehörıigkeıt nıcht oder 1L1UT unter besonders schwierigen Be- völkerrechtlichen Praxıs zulässıg hınzunehmen 1st.

uch dıe moderne Staatenpraxı1s welst eiıne VO  - MöÖg-dingungen aufgeben kann. DiIes ist nach Abs Satz Znl
anzunehmen. WENN das eCc des Heımatstaates das AIS- lıchkeıiten für den Erwerb mehrfacher Staatsangehörigkeıt
scheiden AUS der bısherıgen Staatsangehörigkeıt nıcht VOI- auft. Am häufigsten erg1bt sıch mehrfache Staatsangehörigkeıt
sıeht, der Heımatstaat dıe Entlassung regelmäßıg oder wiıll- AUSs dem Zusammentre{ffen VO  S gesetzlıchen Erwerbstatbe-
ürlich versagt oder über den vollständıgen und formgerech- ständen nach der Abstammung (1Us Sangu1ln1s) und nach der
ten Entlassungsantrag nıcht In ANSCINCSSCHNCI Zeıt entschıeden Anwesenheit auf dem Staatsgebiet (1Us SOl oder als olge e1-
hat Entsprechendes gılt für Angehörıige estimmter Perso- NT Eheschliehung mıt einem ausländıschen Partner. DiIe e1IN-
UCNZSTUPPEN, insbesondere polıtısche Flüchtlinge, be1l denen schlägigen Konventionen W1IEe auch dıe völkerrechtliche ıte-
die Forderung nach Entlassung AUS der bısheriıgen aatsan- erklären er ZW al dıe Entstehung mehrfacher Staats-
gehörigkeit eıne unzumutbare arte bedeuten würde Von angehörıgkeıt 1mM MDG auf dıie Unteinilbarkeıit der Loyalıtät,
der Aufgabe der bısherigen Staatsangehörigkeıt kann auch dıe (jefahr mehrfacher Inanspruchnahme und dıe damıt VCI-

dann abgesehen werden, WENN der Heımatstaat dıe Entlas- nüpften Rechtsunsicherheıiten TÜr 1im allgemeınen uUNCI-

SUung aus der bısherıgen Staatsangehörigkeıt VO der Leıistung wünscht, aber nıcht für völkerrechtlich verboten.
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Das UÜbereinkommen des kuroparats VO Maı 1963 über geschränkt praktızıert. [)Das Mehrstaaterübereinkommen VCI-

biıetet dıe Entstehung mehrfacher Staatsangehörigkeıt nıchtdıe Verringerung der Mehrstaatıigkeıt und über dıe Wehr-
pflicht VO Mehrstaatern, dem dıe Bundesrepublı Deutsch- generell. Man WarT sıch arüber 1m klaren, dalß Ziel des ADb-
and 1mM S 1969 beigetreten ist. sıeht INn Artı VOTL, daß voll- kommens nıcht se1in ollte, dıe mehrfache Staatsangehörigkeıt,
ährıge Staatsangehörige eiıner Vertragspartel, dıe nfolge e1- dıe sıch insbesondere AUsSs dem Nebeneıinander der Regeln des
e ausdrücklichen Wiıllenserklärung Ü Eınbürgerung, 1US solı und 1US San gu1n1Ss erg1bt, beseıltigen. araus O1g
Optıon oder Wiıedererlangung dıe Staatsangehörıigkeıt eıner a $ daß eıne Erleichterung der Eiınbürgerung 1m Wege eINes
anderen Vertragsparte1 erwerben, hre vorherıge Staatsan- gesetzliıchen Staatsangehörigkeitserwerbs, 7 B für Ausländer
gehörıgkeıt verlıeren: dıe Beıbehaltung der vorherigen Staats- der dritten (Greneration nıcht Urc das UÜbereinkommen VCI-

angehörıgkeıt ist ihnen boten WITd.

Der Anwendungsbereıch des UÜbereinkommens ist seinem Darüber hınaus en dıe meısten Vertragsstaaten das ADb-
kommen ausgelegt, daß adurch dıe erleichterte ınbürge-eindeutigen Wortlaut nach auf dıe Staatsangehörigen der Ver-

tragspartelıen des Abkommens beschränkt Soweiıt AUSs dem I1UNg eingewanderter Wanderarbeıtnehmer und hre Famılen-
angehöriıgen Beıbehaltung der bısherıgen Staatsan-Abkommen Pflichten entstehen, dıe mehrfache Staatsan-

gehörıgkeıt verhındern, gelten diese ausschlıe  ® Tür AnNn- gehörıgkeıt nıcht untersagt WIrd.

ogehörıge der Vertragsparteıen. Da dıe wichtigsten Anwerbe- uch zahlreıiche Vertragsstaaten des Mehrstaaterübereıin-
tTaaten ausländıscher Arbeıtnehmer WI1Ie z B Türke] und Ju- kommens en mıttlerweıle Vorschriften ZUT N-

goslawıen dem Abkommen nıcht beigetreten SInd, ist Insoweıt gehörıgkeıtsrechtlıchen Integration eingewanderter ander-
der staatsangehörıgkeıtsrechtliche Handlungsspielraum der arbeıtnehmer und ihrer Famılıenangehörıigen erlassen. Kın C1I-

Bundesrepublı Deutschlan WK das UÜbereinkommen In heblicher Teıl der Vertragsstaaten erreıicht diıes über eiınen
keiner Weılse eingeschränkt. gesetzlichen Erwerb der Staatsangehörigkeıt 3al Geburt auf
Der In Art des UÜbereinkommens nıedergelegte Grundsatz dem Terrıtoriıum des Aufnahmelandes (Frankreich, Italıen.
der Vermeıdung der Mehrstaatigkeıt wurde hnehın schon dıie Niederlande). WOo dies nıcht bereıts aufgrun allgemeıner
Isbald nach Inkrafttreten des UÜbereinkommens 1mM natı1o- staatsangehörıgkeıtsrechtlıcher Prinzıplen (Z:B Großbrıtan-
nalen eCc zanireıcher Vertragsparteıien 11UT noch eImn- nıen) erfolgt, sSınd besondere Erwerbstatbestände geschaffen

SI 1Ce A lfred Delp
Im Trieıden der etzten KONsSequenZ, dem Tod Galgen
© Februar hat Alfred Delp Geschichte gemacht ährend
der „politische Held“ Kar Kahner) verblaßt, gewıinnt der

A R Zeuge des Glaubens In der Bilographie VO  > Roman Bleistein
Tfaszınıerend Kontur. ennn nıcht die Verstrickung In den

Jul wurde ıhm letztlich ZU Verhängnis, sondern eın Glaube
Jesus Christus, seline Holinung auf 1nNne NCUEC, sozlale

Gesellschaft, se1line Option Tfür Freiheit und Gerechtigkeit nNn1ıC
zuletzt auch sSeın JjJugendbewegtes, sturmiıisches Temperament
und seline Sens1ibıilität TIuür dıe oöte der eıt.

539 Seiten, ADD1L  ungen, Feinleinen 58,—
nn. Verlag Josef Knecht

Liebfrauenberg
0I 6000 FrankfurtISteln
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worden, dıe dıe Geburt 1m Inland und zusätzliıche Voraus- ten oder folgenden Generatıon, für dıe Ehegatten In C
setzungen Geburt eiInes Elternteıils oder beıder Eltern 1m In- mıschtnationalen Ehen und für dıe Kınder AUsSs olchen Ehen
land:; bestimmte inländısche Aufenthaltsdauer der Eltern ıne Eınbürgerung Beıbehaltung der ursprünglıchen
oder Großeltern ZU Zeıtpunkt der Geburt) anknüpfen. 1ne Staatsangehörigkeıt ermöglıcht werden.
WG den gesetzlıchen Erwerb der Staatsangehörigkeıt des oppelte Staatsangehörigkeıt wırd 1m internatıonalen PrI1-Aufnahmelandes entstehende Mehrstaatıigkeıt wırd €e1 1m vatrecht häufig als Ursache VO Rechtsunsicherheit und ollı-
Interesse der staatsangehörıigkeıtsrechtlichen Integration der dierender Entscheidungen 1m In- und Ausland angesehen.Ausländer der zweıten oder nachfolgenden (GGeneratıon SCNC- Kolliısıonen können siıch VOT em daraus ENDeLEN. daß ın den
reil hingenommen. prıvat-, erb- und famıhlıenrechtlichen Bezıehungen jeder der
Alternatıv oder kumulatıv hlerzu werden In den Vertragsstaa- beiden Heımatstaaten dıe betreffenden ersonen seinem e1geE-
tien Frankreıch, Italıen, den Nıederlanden, Dänemark, Norwe- 1ICI ec unterstellt. Allerdings wırd dıe (CGjefahr kolliıdıeren-
SCH, Chweden und Luxemburg Ausländern der zweıten oder der Entscheıidungen ıIn den prıvatrechtlichen Rechtsbeziehun-
drıtten (Generatıon besondere Optionsrechte eingeräumt, de- SCH weıtgehend dadurch eingeschränkt, daß aufgrun: völker-
Hen Wahrnehmung 1Im allgemeınen dıe Voraussetzung der He  icher Abmachungen dıe gegenseılt1ige Anerkennung VO

Geburt 1mM Inland (Ausnahme: skandınavısche Staaten) und gerichtliıchen Entscheidungen zumındest 1Im Verhältnıs den
eiıne estimmte Aufenthaltsdauer 1M Inland geknüpft ist. Le- Staaten, deren Angehörıge für eine erleichterte Eınbürgerung
dıglıch Luxemburg macht den Staatsangehörigkeitserwerb In rage kommen, gesichert ist.
Ta Optionserklärung VO Nachweis des Verlusts der 1SNe- Rechtsunsicherheıiten über den staatsangehörıgkeıtsrechtlı-rıgen Staatsangehörigkeıt abhängıg. Frankreıch sıecht eiınen chen Status eıner Person können sıch be1l Doppelstaatern daTt-Staatsangehörigkeitserwerb bereıts Ta (jesetzes mıt Eirre1i-

AaUus ergeben, daß sowohl 1ın den Heımatstaaten eines Doppel-chung der Volhährigkeıt VO  i DiIe Nıederlande planen dıe Eın-
Führung e1InNes weıtergehenden Optionsrechts, das alleın VO

als auch IN Drıittstaaten dıe Anknüpfung ıne
Rechtsordnung nıcht eindeutıg feststeht. ıne sıch In dereiner estimmten Aufenthaltsdauer abhängıg ist und ohne deutschen Praxıs zunehmend durchsetzende Tendenz, be1lRücksıicht auft eine etiwa entstehende Mehrstaatıigkeıt jeder- Doppelstaatern auf dıie „effektive Staatsangehörigkeıt” abzu-zeıt ausgeübt werden kann. Diıe In talıen ursprünglıch beste- stellen. hat der Gesetzgeber 1im re 1986 AUsSs (Gründen deren! Pflicht VO  — Doppelstaatern, be1l Erreichen der oll-

Jährigkeıt für eine Staatsangehörıigkeıt optıeren, ist ın der „Rechtsklarheıt und Praktıkabilität“ wn korriglert, daß be1l
Doppelstaatern VOT deutschen Gerichten dıe deutsche Staats-Staatsangehörigkeitgesetzgebung VO 19972 aufgegeben W OI -

den Von den WKO das Mehrstaaterübereinkommen gebun- angehörigkeıt Oohne Rücksicht auf Effektivitätskriterien malß-
geblich ist Der Gesetzgeber hat sıch für dıe deutsche Staats-denen Staaten halten er ledıiglıch dıe Bundesrepublık angehörıigkeıt entschıieden, we1l dıe Beachtung der effektivenDeutschland, Osterreich und Luxemburg GGrundsatz test, Staatsangehörıigkeıt nach seiner Auffassung häufıg (srenz-dalß dıe Eınbürgerung der Ausländer der zweıten oder nach- fällen führte, In denen keın eindeutiger Vorrang eiıner Staats-folgenden (Generatıon prinzıpıe den Verlust der bısherıgen

Staatsangehörigkeitz angehörigkeıt festgestellt werden konnte. Für dıe Sıcherheit
be1l der Rechtsanwendung 1m VON Mehrstaatern wirtt dıe
Doppelstaatsangehörigkeıt emnach keın Problem der SC
IIC  1ıcCANen Praxıs auf. Im allgemeınen braucht künftıg nıchtDas Für un Wıder doppelter Staatsbürgerschaft eprülft werden, oD der deutsche Staatsangehörıge weıteren
Staaten angehört und welche Staatsangehörigkeıit gegebenen-

DIiese Entwıcklung hat Dbereıts In den sıebzıger Jahren dazu dıe wırksamere ist
eführt, daß das Prinzıp der Vermeıdung VO Mehrstaatigkeıt Die Staatsangehörigkeıt ist In den internatiıonalen Beziehun-zunehmend 1ın rage gestellt wurde. In zahlreichen Europa- SCH der USdTUC eiıner auernden Zugehörıigkeıt einem
sStaaten wurde ausländıschen Ehegatten eigener Staatsan- Völkerrechtssubjekt. Tralt se1lner Personalhoheıit über dıe Ce1-gehöriger dıe Möglıchkeıt eingeräumt, WG Erklärung dıe
Staatsangehörigkeit des anderen Ehegatten erwerben, Staatsangehörigen nımmt jeder Staat seıne Staatsan-

gehörıgen strairec.  ıch Umständen auch für 1mM Aus-De]l regelmäßig dıe Aufgabe der bisherigen Staatsangehörı1g-
keit nıcht mehr verlangt wurde. Hınzu kam das Bestreben, and begangene aten ıIn nspruch: verpflichtet S1e oool ZUI

W  enr Umgekehrt übt G1- In den internatıiıonalen Bezle-Kindern AUS gemischten Ehen dıe Staatsangehörigkeıit beıder hungen dıplomatıschen und konsularıschen Schutz AdUus undElternteile gewähren, verbunden mıt einem Optionsrecht ewährt seıinen eigenen Staatsangehörıgen eın prinzıplebe]l Erreichen der Volhährigkeıt. Das Zael: dıe Eınbürgerung entziehbares Aufenthaltsrechtder eingewanderten Wanderarbeıtnehmergeneratıon wesent-
lıch erleichtern, hat 1im Jahr 1991 ZARN Ausarbeıtung des Be1l Doppelstaatern ergeben sıch Insoweıt Defizıte. egen-
Entwurfs eINes zweıten Anderungsprotokolls ZU Mehrstaa- über dem Heımatstaat eINes Doppelstaaters ist dıe usübung
terübereinkommen eIführt. Danach soll für dıe 1m Aufnah- dıplomatıschen Schutzes nach der vorherrschenden Meınung
meland geborenen oder aufgewachsenen Ausländer der ZWEI1- grundsätzlıch ausgeschlossen, und ZW al selbst dann, WE CS
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Das Erfordernis der Identifikatıon mıt einem Staatsvolk undsıch eine ormale Staatsangehörigkeıt handelt Drıttstaa-
ten sehen sıch ennoch VOT das Problem gestellt, welcher selınen polıtıschen, hıstorıschen und soz]1alen Eınbindungen
Staatsangehörigkeıt S1e sıch be1l der rec  iıchen /uordnung e1- dari allerdings nıcht losgelöst VO der konkreten polıtıschen
11CS Doppelstaaters orlıentieren sollen DiIe Te VO der eT- und soz1alen Sıtuation. ıIn der sıch en Staatsvolk efindet, de-
fektiven Staatsangehörigkeıt ist mıt Unsıcherheıiten belastet inı]ert werden. Jle westeuropälschen Staaten eiIlInden sıch
und kann dazu führen, dıe VO einem DoppelstaatsangehörI1- nfolge der Zuwanderung ausländıscher Arbeıtnehmer und
SCH selbst bevorzugte Anknüpfung außer acht lassen Von iıhrer Famılıenangehörıiger In einem tıefgreiıftenden Wand-
der Z/uordnungsfunktion der Staatsangehörigkeıt Ist er lungsprozeß. Dıieser W andlungsproze ist ın en esteu-
Doppelstaatigkeıt 1m Prinzıp nachteılıg, eı1l S1e dıe (efahr e1- ropäischen Staaten auf dıe Offenheıit gegenüber den eINZE-

wanderten ausländıschen Arbeıtnehmern und ıhren ulturel-NS Versagens des diplomatischen Schutzes und kolliıdıerender
Inpflichtnahme erhöht len Iradıtiıonen ausgerichtet. Dazu gehört, dalß mıt eıner
TE1NNC wIrd auch dıe (Gefahr kollıdıerender Inpflichtnahme auernden Anwesenheıt auf dem eigenen Staatsgebiet und e1-
In der Rechtswirkliıchker erheblıich adurch eingeschränkt, CI Integration In dıie sozlalen und ökonomischen Verhältnis-
daß staatsbürgerliıche Pfliıchten regelmäßıg zusätzlıche KrI1- des Aufnahmelandes polıtıische Miıtwirkungsrechte verbun-
terıen, WIE 7z. B den auernden Wohnsıtz 1mM Inland, anknüp- den SINd. Es wıderspräche elementaren Demokratievorstel-
fen Als praktısch bedeutsamer Konflı bleıibt dıe Wehr- lJungen, einen erhe  ıchen Teıl der 1mM Inland eDbDenden
pflicht. Der (jefahr doppelter Inpflichtnahme egegnet Art Bevölkerung für (Gjenerationen Ta iıhrer erKun bZw AUS-

des Mehrstaaterübereinkommens adurch, daß der Mehrstaa- ländıschen Staatsangehörigkeıt VO der e1lhabe der atl-
ter se1ıne Wehrpllicht 11UT gegenüber einem seıner Heımat- lıchen Gemeiinschaft auszuschlıießen.
tTaaten erTullen muß DIiese Veränderungen le1ıben nıcht Lolgenlos TÜr dıe her-
Soweıt nıcht ausnahmswelse in bılateralen Verträgen das kömmlıiche Funktion der Staatsangehörigkeit. Staatsan-
Problem der doppelten Inanspruchnahme ZU Wehrdienst DC gehörıgkeıt wırd wen1ger als USdTUC eiıner Abgrenzung DC-
regelt worden Ist, ergeben sıch potentielle on daraus, enüber anderen Völkern, sondern vielmehr als Band der Z
daß Herkunftsländer potentieller Doppelstaater, WIEe insbe- gehörıgkeıt eiıner polıtıschen und sozlalen Gemeiinschaft
sondere dıe Türkeın und Jugoslawıen, auch deutsche Staatsan- verstanden. Mıiıt diıesem Staatsangehörigkeıitsverständnıs C1-

gehörıge ZUT Wehrpflicht heranzıehen könnten. Sobald entTt- scheıint e1in Konzept doppelter Loyalıtät durchaus vereinbar.
sprechende Abmachungen vorlıegen, en eın wesentlicher Miıt dem bisherigen Heımatstaat esteht auf der gemeınsamen
Hınderungsgrund, der bısher der Gewährung deutscher Staatsangehörigkeıt der Famılıenangehörıgen und aufgrun
Staatsangehörıiger Beıbehaltung der bısherigen Staats- geme1iınsamer kultureller, relig1öser und ethnıscher erkmale
angehörıigkeıt entgegenstand. Tele können dıe TODIEMeEe eıne Tfaortbestehend: Verbundenhe1i ugleıc sınd dıe 1n
eıner mehrfachen Inanspruchnahme VO  S Doppelstaatern und Deutschlan geborenen Oder aufgewachsenen Ausländer der
daraus resultiıerender Pfliıchtenkollisıonen noch nıcht als voll- zweıten oder drıtten Generatıon INn Deutschland aufgrun VOI

tändıg gelöst angesehen werden. Derartıge TODIeEemMe sSınd SC Sprache, Lebensgewohnheıten und Ausbildung häufıg weI1lt-
gebenenfalls 1im Wege zweıseıltiger Vereinbarungen über den AUS stärker verwurzelt als mıt iıhrem Heımatstaat. Mıiıt zuneh-
Erwerb eiıner zweıten Staatsangehörigkeıt und einem späteren mender Aufenthaltsdauer ırd er ıne VO der ernge-
Wechsel der aktıven Staatsangehörigkeıt lösbar neratıon ererbte Rückkehrabsıcht immer Doppelstaa-

1gkeıt hat denn auch soweılt ersSic  T1 bısher nıcht
Problemen 1mM 1INDI1IC auft dıe Stabilität der polıtıschen, wirt-

Konsequenzen AUS einem tiefgreiıfenden schaftlıchen oder gesellschaftlıchen Ordnung der uiInahme-
Wandlungsprozeß taaten eIührt.

Hınzu kommt dıe wiırtschaftlıche und politische Integration In
Eın grundsätzlıcher Eınwand dıe oppelte Staatsan- Westeuropa. Mag CS auch als verifrüht erscheınen, AUSs den
gehörıgkeıt wırd In der mıt der Staatsangehörigkeıit verbunde- ropäischen Entwicklungen Dereıts den völlıgen Funktionsver-
13148 /ugehörigkeıt einem polıtıschen (GemeLmwesen und e1- ust der natıonalen Staatsangehörigkeiten abzuleıten, ist
NT daraus abgeleıteten gegenseıtigen I reue- und Schutzpflicht doch unverkennbar, daß dıe /ugehörigkeıt Z Europäischen
esehen. Die mıt der Staatsangehörigkeıt verbundene LOoya- Gemeinschaft für dıe Rechte und iıchten des einzelnen 1M-
lıtät ist. WIE auch dıe NECUETEC Staatenpraxıs aufweıst, keın IET bedeutsamer ırd Damıt wırd aber zugle1ic das Bedürft-
bloßes Relıkt obrıgkeıtsstaatlıchen Denkens oder eines „„WIl- N1IS nach eiıner Angleichung der Zugangsbedingungen ZUI (Ge-

meınschaft wachsen. 1ne über (GGenerationen hınweghelmminıschen“ Staatsangehörigkeitsverständnisses. SIıe hat
auch In modernen republıkanıschen Staatswesen eiıne edeu- grundsätzlıch unterschiedliche Behandlung der ıIn dıe (Ge-
Lung als Element auernder Verbundenheit mıt einem Perso- meınschaft eingewanderten Bevölkerung AUusSs Drıittstaaten
nenverband ehalten, der sıch Urc gemeınsame polıtiısche ırd In einem Ifenen und für alle europäılschen kulturelle
Grundüberzeugungen, eiıne gemeinsame Geschichte, Sprache Strömungen aufgeschlossenen Europa als immer wenı1ger ak-
und Kultur verbunden we1ß. zeptabe erscheıinen.
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Allerdings sollte dıe Ba (jesetzes oder auf Antrag erworbe- gesetzlicher Erwerbstatbestände, dıe dıe Geburt 1m Inland
deutsche Staatsangehörigkeıt Urc eine weıt ehende und dıe Integration der Eltern 1mM Bundesgebiet anknüpfen,

Absenkung der Eıntrıttsvoraussetzung nıcht ZAUUR ılligen Mün- nıcht aUuUSs Um rechtzeıtig eiıne Ausgrenzung In Schule und (Je-
E verkommen. DıIie Staatsangehörigkeıt ist keın elhebig sellschaft verhındern, sollte ST das bısher geltende ADb-
wechselbares emd, dessen INan sıch Je nach den aktuellen stammungsprinzıp in vorsichtiger Weiıise MT das Terrıtorli1a-

lıtätsprinzıp erganzt werden, sofern sichergestellt ist. daß aufGegebenheıten ZU eigenen Vorteıil bedienen kann en
einem gesicherten Aufenthaltsrecht, der Zulassung ZAUI dıese Weiıise keıne bloßen „Papıerdeutschen“ erzeugt werden.
Eınwanderung 1NSs Bundesgebiıiet, sollte er prinzıple. Insoweıt kann der 1G über dıe europäıischen (sJrenzen und
den herkömmlıchen Erfordernissen für dıe Eınbürgerung, 1INS- dıe dort In den etzten Jahrzehnten gesammelten Erfahrungen
besondere dıe Fähigkeıt ZUT Bestreıitung des Lebensunter- auch für UÜMNSCIE Dıskussion dıe Reform des Staatsan-
alts, strafrechtliche nbescholtenhe1ı und deutsche Sprach- gehörigkeitsrechts wertvolle Erkenntnisse J1efern
kenntnıisse festgehalten werden. Das SCHI1e dıe Schaffung Kay Ha  ronner

Fın bedingtes Ja ist eboten
Chancen und Rısıken der Gentechnıik

Das VoOr rel Jahren verabschiedete Gentechnikgesetz steht derzeit ZUENE Novellierunä
Während auf der einen Seıte VoOr den unabsehbaren Risiken des Einsatzes gentechnischer
Verfahren gewarnt Wird, sehen andere ıIn der Gentechnik ıne verheinhungsvolle Schlüssel-
technologie, die der Konkurrenzfähigkeit Deutschlands wıllen entschieden vorangetrie-
hen werden MUÜUSSE. Johannes Reıiter, Professor für Moraltheologie In Mainz, stellt IM fol
genden Beıtragz die verschiedenen Anwendungsgebiete der Gentechnik dar Un unternımmt
Ine ethische bewertung UU theologischer IC

Novellierung ohne große Anderungen den Bundestag DaAS-Während Begınn der 8&0er e dıe deutsche Offentlich-
keıt eın geradezu auffällıges Desinteresse dem ema sıert, dıe Regierungskoalıtion und dıe SPD sınd sıch 1m
Gentechnık aufwıes, hat sıch dıes zwıschenzeıtlıch geändert. ogrundsätzlıchen eINIE: 1m Bundesrat dagegen ist mıt eıner
Das Ist VOT em auf dıe VO Deutschen Bundestag eingesetZz- Kontroverse rechnen.

Enquete-Kommıissıon „Chancen und Rısıken der Gentech- In der Bevölkerung ist dıe Gentechnık bislang nıcht mehrheits-
nologie“ (1984-1987) zurückzuführen. Die polıtisch-rechtlı- ählg. KEıner 1m Aultrag des Deutschen Bundestags VO der Ba-
che Debatte über dıe gentechnısche Forschung und TFOO  q SIS Research, Frankfurt, 19972 ın den alten und Bundes-

wurde mıt der Verabschiedung des Gentechnikgesetzes ändern durchgeführten repräsentatıven Meınungsumfrage/ 99) vorläufig eendet. Weıterer Dıskussionsbedarf zeichnet
siıch aber be1l der Freisetzung gentechnısch veränderter an- nach sprechen sıch A Prozent dıe Gentechnık AaU>S 29,2

Prozent Sınd unentschıeden und 1L1UT 29,1 Prozent sSınd 0 dE
ZCN und Tiere SOWIE be1ı der rage gentechnısch hergestellter Dieses negatıve und pauschale Urteil über die Gentechnıik VCI-
Lebensmitte]l ab DIe Anwendung gentechnıscher etihoden hert allerdings mıt zunehmender Konkretisierung und e-

Menschen harrt noch eiıner gesetzlichen egelung VOTI q|- renzlerung gentechnıscher Anwendungsmöglıchkeıiten Be-
lem dıe Anwendung gentechnıscher nalysen Menschen deutung Je nach wahrgenommenem utzen schwanken dıe
steht 1erbe1l 1Im Miıttelpunkt der Dıskussıion. Urteile zwıschen stark überwiıegender Akzeptanz, Z Be1-
DIie derzeıt ausgetragene Kontroverse die Gentechnık spıel be1l gentechnısch hergestellten Medıkamenten, und über-
äng insbesondere mıt der geplanten Anderung des gerade wlıegender Ablehnung, etiwa be1l gentechniısch hergestellten Le-

bensmutteln. Wıe interessant dıe Ergebnıisse der emoskopı1edrei Tre alten Gentechnıikgesetzes Miıtte NOo-
vember 199972 der Bundestag dıe Bundesregierung aufge- 1m 1INDIIIC auftf iıhren Informationsgehalt für Wırtschaft, Medi-
lordert, das bestehende Gesetz novelheren. Inzwıschen C  , Polıtik und selbst für dıe Kırchen auch se1n mOÖgen, Polıtik
leg eın entsprechender Referentenentwurf VO  Z Danach geht äßt sıch damıt 1L1UT bedingt machen. (‚laube und schon
CS VOT em darum, ein1ıge Regelungen geltendes Sal nıcht Die emoskopı1e INa ZW al FEınsıcht 1ın dıe ertvor-
ec ANZUDASSCH und Forschung und Industriıe „VON SaCNANlıc. stellungen moderner Gesellschafte geben, aber für dıe
nıcht erforderlıchen und damıt unverhältnısmäßigen Be- ware CS e1in schwerer methodischer Fehler, würde [11all dıe NorT-

IN schlechterdings der Ööffentliıchen Meınung ausrıchten.schränkungen befrelien‘‘. Es ist davon auszugehen, dalß dıe
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